
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1989/2/23 87/06/0006
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 23.02.1989

Index

Verwaltungsverfahren - AVG

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §42 Abs1

Rechtssatz

Für den Gegenstand der Verhandlung sind das Bauansuchen, die Baupläne und die Baubeschreibung maßgebend,

sofern in der Ladung und in der Beschreibung des Verhandlungsgegenstandes nichts Abweichendes festgehalten wird

(Hinweis auf E 17.12.1981, 2631/80, VwSlg 10621 A71981).
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